
Meldeschein zum Jugendzeltlager der Landesgruppe Ni edersachsen 
vom 28.5. – 01.06.2014  

 
Veranstalter:  Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., Landesgruppe Niedersachsen 
Ausrichter:    Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., Ortsgruppe Nienburg 
Teilnahmegebühr:   € 40,00 pro Kind ;  pro Hund € 5,00 wenn das Futter gestellt werden muss 
 
Bankverbindung:  OG Nienburg ist bei der Sparkasse Nienburg (BLZ 256 501 06) Konto-Nr. 381269  
 
Der Meldeschein ist vollständig ausgefüllt, bis spätestens 24.05.2014, an den LG-Jugendwart zu richten:  

 
Marcus Schäfer, Am hohen Brink 42, 30851 Langenhagen, Tel.: 0173 7280257 

e-Mail: hella66@gmx.de 
  
 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn 
 
Name:   Vorname:   geb. am:   
 
Wohnort:   Straße:   Tel.:   
 
SV-Mitglied seit:   Mitglied in der OG:    
 
Teilnahme mit Hund    � Ja    � Nein      � Rüde    � Hündin     Wurftag:   
 
Ausbildungsstand des Hundes: ________________    Ei gentümer:   
 
Das von der Landesgruppe Niedersachsen durchgeführte Jugendlager wird vom Verein für die Jugend, im Rahmen 
der Vereinsmitgliedschaft, veranstaltet. Die Tätigkeit der Landesgruppe, insbesondere ihres LG-Jugendwartes und 
seiner Helfer, ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. 
 
Ich, der/die Vater/Mutter/Erziehungsberechtigte, erkläre mich hiermit, mit der Teilnahme meines Sohnes/meiner 
Tochter am Jugendlager der Landesgruppe Niedersachsen im Verein für Deutsche Schäferhunde einverstanden. 
 
Für meinen Sohn/meine Tochter besteht eine Haftpflichtversicherung � Ja    � Nein  
 
Für den gemeldeten Hund muss eine Haftpflichtversic herung bestehen, ein Impfschutz muss nachgewiesen 
werden!!!  
 
Es wird gebeten, daß Ihr Sohn/Ihre Tochter nur solch einen Hund mitbringt, der sozial umgänglich ist und von Ihrem 
Kind geführt werden kann. 
 
Das angemeldete Kind hat einen ausreichenden Tetanusschutz �Ja    �Nein  
 
Besteht bei dem angemeldeten Kind eine bekannte Allergie?                         �Ja    ����Nein  
 
Mit einem Schwimmbadbesuch bin ich einverstanden �Ja    �Nein  
 
Ich bringe mein eigenes Zelt mit                                                                   �Ja    �Nein  
 
Sollten sich die Jugendlichen der Lagerordnung widersetzten, müssen sie damit rechnen, nach Hause geschickt zu 
werden. Alleinausgang wird grundsätzlich nicht  gestattet! 
 
Eine etwaige Haftung der LG Niedersachsen, insbesondere des LG-Jugendwartes, seiner Helfer oder Beauftragten, 
für einen evtl. Schaden meines Sohnes/meiner Tochter ist, soweit es gesetzlich zulässig ist, ausgeschlossen. 
 
Die Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr 
 
Unterschrift des OG-Vorsitzenden:   
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:   
 


